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Ein Beispiel einer solchen erfolgrei
chen Patenschaft ist die Entwicklung 
der jetzt 24jährigen J. Sie wurde 
wegen Rowdytums zu IV2 Jahren 
Freiheitsentzug verurteilt und auf 
Bewährung aus der Strafanstalt ent
lassen. Wir gliederten sie in ein gu
tes Brigadekollektiv ein. Der Briga
dier übernahm die persönliche Pa
tenschaft, führte viele Gespräche mit 
ihr und lernte dabei ihre Sorgen und 
Probleme kennen. Das ganze Kollek
tiv unterstützte sie dann bei vielen 
Gelegenheiten und half z. B. beim 
Umzug und bei der Renovierung der 
neuen Wohnung. J. wurde außerdem 
in die gemeinsame Freizeitgestaltung 
einbezogen. Heute leistet sie eine 
gute Arbeit jind ist aktiv in der FDJ- 
Grundorganisation tätig.
Als eine wirksame Form der unmit
telbaren politischen Einflußnahme 
hat sich die Einbeziehung zurückblei
bender Jugendlicher in die Freizeit
gestaltung der FDJ-Grundorganisa- 
tion bewährt.
Die Erziehung gefährdeter, labiler 
und straffällig gewordener Jugend
licher darf nicht am Werktor enden. 
Deshalb legen wir besonderen Wert 
auf die Eingliederung dieser Jugend
lichen in kulturelle Zirkel und In
teressengemeinschaften und auf die 
Gestaltung niveauvoller Veranstal
tungen.
Wichtig bei der Freizeitgestaltung ist 
die gute Verbindung zu den FDJ- 
Organisationen in den Gemeinden, 
in denen die Jugendlichen wohnen. 
Unsere FDJ-Leitung delegierte er
fahrene FDJler in die FDJ-Grund- 
organisationen in den Dörfern bzw. 
Klubs mit dem Auftrag, deren Lei
tungen zu helfen, die Freizeitgestal
tung zu organisieren. Gegenwärtig 
bewährt sich diese Zusammenarbeit 
besonders im Jugendklub des Kul
turhauses Unterwellenborn. Des wei
teren konnten durch koordinierten 
Einsatz der Singeklubs, Kulturgrup
pen und Discotheken die vielfältig
sten Veranstaltungen organisiert und 
somit auch in den kleineren Gemein-

Die Aufgaben der Kreisgerichte und 
der Staatlichen Notariate sind auf 
vielen Gebieten miteinander ver
flochten. Beide Organe haben in ihrer 
Praxis zivil- und familienrechtliche 
Bestimmungen nach einheitlichen 
Prinzipien anzuwenden. Es sei hier 
nur auf die Vorschriften bei der Ver
teilung des gemeinschaftlichen Eigen
tums und Vermögens von Ehegatten 
hingewiesen, die häufig im Rahmen 
von Erbauseinandersetzungen eine 
Rolle spielen.
Die enge Verflechtung der Aufgaben 
erfordert eine gute Zusammenarbeit 
der Gerichte und Staatlichen Nota
riate. _
Die Erfahrungen der Richter und 
Notare des Kreises Glauchau zeigen, 
daß vor allem gemeinsame Dienst
besprechungen von großem Nutzen 
sind, wenn auf ihnen gemeinsam in-

den die Freizeit niveauvoller gestal
tet werden. Dabei hat sich der Ein
fluß der FDJ erhöht.
Aus dem gegenwärtigen Stand der 
Arbeit unserer FDJ-Grundorganisa- 
tion zur Erziehung aller Jugendlichen 
zu hohem Rechtsbewußtsein' (vgl. 
hierzu K ö h l e r / S c h e l l h o r n  in 
NJ 1974 S. 48 f.) und der Arbeit mit 
den zurückbleibenden Jugendlichen 
ergeben sich für uns folgende Auf
gaben:
— weitere Erziehung der Jugend

lichen zum bewußten Einhalten 
sozialistischer Rechtsnormen und 
verstärkter Kampf aller FDJ- 
Gruppen um hohe Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit in ihren Be
reichen, verbunden mit dem 
Schutz des ihnen anvertrauten so
zialistischen Eigentums;

— Durchführung noch wirksamerer 
Veranstaltungen zur Erläuterung 
des sozialistischen Rechts und 
Weiterentwicklung der FDJ-Inter- 
essengemeinschaft „Sozialistisches 
Recht“, um ihren erzieherischen 
Einfluß unter breiten Kreisen der 
Jugendlichen zu sichern;

— weitere Befähigung der Jugend
freunde, besonders der FDJ-Grup- 
penleiter, zur Arbeit mit zurück
bleibenden Jugendlichen durch 
kontinuierliche Anleitung und 
Kontrolle der eingeleiteten Maß
nahmen, vor allem hinsichtlich 
der Gewinnung von Paten und der 
Patenschaftsarbeit;

— verstärkte Einbeziehung der Mit
glieder der FDJ-Ordnungsgrup- 
pen in die Aufgaben bei der Ein
haltung von Ordnung und Sicher
heit in ihrem Kollektiv sowie in 
die Übernahme von Patenschaften 
über zurückgebliebene Jugend
liche.
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teressierende Probleme erörtert wer
den und sie von beiden Seiten gut 
vorbereitet sind. Dabei hat es sich 
bewährt, diese Probleme nach 
Schwerpunkten zu erfassen und in 
Abstimmung zwischen Kreisgericht 
und Notariat in die Arbeitspläne 
beider Dienststellen aufzunehmen.
In diesen Dienstbesprechungen be
richtet der Direktor des Kreisgerichts 
regelmäßig über Schwerpunkte aus 
Kreistagssitzungen, die sowohl für 
das Gericht als auch für das Staat
liche Notariat von Bedeutung sind. 
Ferner werden Direktoren- und Lei
tertagungen ausgewertet und solche 
Rechtsprobleme diskutiert, die die 
Tätigkeit beider Organe betreffen. 
So konnten z. B. die Notare durch 
frühzeitige Informationen des Kreis
gerichtsdirektors über Aufgaben des 
Rates des Kreises und der Fach

organe im Rahmen des Wohnungs
bauprogramms ihre Arbeit voraus
schauend organisieren und sich auf 
die damit zusammenhängenden spe
zifischen Aufgaben der Notariate 
vorbereiten. Andererseits konnten die 
Notare über die Entwicklung auf 
dem Gebiet des Eigenheimbaues be
richten und damit den Richtern 
Kenntnisse vermitteln; die diese ins
besondere bei Rechtsauskünften und 
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit ver
wenden können.
Der Leiter des Staatlichen Notariats 
informierte in einer gemeinsamen 
Dienstbesprechung über einen Lehr
gang und wertete insbesondere eine 
Lektion aus, die sich mit dem Stand 
der Gesetzgebungsarbeiten auf dem 
Gebiet des Zivilrechts und des Ver
fahrensrechts befaßte. Dadurch konn
ten Informationsverluste vermieden 
werden.
Um die Kenntnisse der Schöffen über 
das Erbrecht und das sozialistische 
Bodenrecht zu erhöhen, halten die 
Notare im Rahmen der Schöffenschu
lungen entsprechende Vorträge. Das 
dabei erworbene Wissen wird wäh
rend des 14tägigen Einsatzes der 
Schöffen am Kreisgericht durch Kon
sultationen weiter vertieft. Die Schöf
fen begrüßen diese Art der Weiter
bildung, da sie auch auf diesen Ge
bieten in ihren Arbeitsbereichen häu
fig um Auskunft gebeten werden. 
Richter und Notare führen oft auch 
gemeinsam die Schulungen der Kon
fliktkommissionen und der Schieds
kommissionen durch.
Ergeben sich Schwerpunkte in der 
Öffentlichkeitsarbeit, so legen Kreis
gericht und Staatliches Notariat ge
meinsame Maßnahmen fest. So ist es 
z. B. üblich, daß Richter und Notare 
gemeinsam Aussprachen zu verschie
denen Rechtsproblemen durchführen. 
Das hat sich bewährt, weil die An
fragen der Bürger dann gleich sach
kundig beantwortet werden kön
nen.
Im Publikationsaktiv der Justiz
organe arbeitet auch ein Notar mit, 
so daß im Plan der Pressearbeit ge— 
nau festgelegt werden kann, welches 
Organ zu den thematischen Schwer
punkten einen Beitrag zu leisten hat. 
Durch gemeinsame Bemühungen ist 
es uns auch gelungen, mehr Beiträge 
in den Betriebszeitungen einiger 
Großbetriebe zu veröffentlichen. Ins
besondere Artikel über Eigentums
und Vermögens Verhältnisse in der 
Ehe und über Fragen des Erbrechts 
und des Mietrechts haben bei den 
Werktätigen großes Interesse hervor
gerufen.
Es gehört zur Leitungstätigkeit des 
Bezirksgerichts, diese Formen der 
Zusammenarbeit, die sich auch in 
einigen anderen Kreisen des Bezirks 
Karl-Marx-Stadt bewährt haben, zu 
verallgemeinern. Das betrifft vor 
allem die Abstimmung der Arbeits
pläne, die Teilnahme der Notare an 
solchen Dienstbesprechungen des 
Kreisgerichts, in denen Probleme be
handelt werden, die auch für die no
tarielle Tätigkeit bedeutsam sind, 
und die Koordinierung der Öffent
lichkeitsarbeit.

Enge Zusammenarbeit zwischen Kreisgericht 
und Staatlichem Notariat
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